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laden ein zum 
 
 

 

Aquaballturnier 2025 
im Rahmen der 

in das Kombibad „AquAHAUS“, 48683 Ahaus, Unterortwick 32. 

 

 
 

 

 

Am Samstag den 
15. Februar 2025 
nach Ahaus ein. 



Programm: 

Freitag, 14. Februar 2025: 

Ab 20:00 Uhr Eintreffen der Mannschaften zur Übernachtung am DLRG Vereinsheim (nicht im 
AquAHAUS). Van Delden Str. 32, 48683 Ahaus 

Samstag, 15. Februar 2025: 
Ab ca. 6:45 Uhr Frühstück am DLRG Vereinsheim, 7:30 Uhr Abfahrt zum AquAHAUS (kein Shuttleservice vorgesehen) 
Die Räumlichkeiten sind Tagsüber abgeschlossen – nicht übernachtende Vereine kommen direkt zum AquAHAUS. 

Ab 8:00 Uhr: Beginn des offenen Turniers für Mannschaften in vier Wertungsklassen, Jugend-, Youngsters-, Offen-und 
Damen-Wertung. Die Siegerehrung für diese Wertungsklassen des Turniers findet im Anschluss statt. 

Der Spielmodus richtet sich nach der Anzahl der Meldungen. 

Anschließend Abendessen am DLRG Vereinsheim. 

Sonntag, 16. Februar 2025                               

Ab 7:00 Uhr Frühstück am Vereinsheim. 
Verabschiedung der Teams. 

Allgemeine Teilnahmebedingungen 

Allgemein: Die DSV-AQUABALL CHAMPIONS-TOUR ist die offizielle Deutsche Meisterschaft des DSV (Deutscher 

Schwimm-Verband) in der Sportart Aquaball. Alleiniger Veranstalter der Champions-Tour ist der DSV. 

Bestimmungen: Der Wettkampf wird nach den offiziellen Wettkampfbestimmungen und Regularien zur Champions-Tour 

2025 des DSV durchgeführt. Diese sind unter www.aquaball.de nachzulesen. 

ADO: Es gilt die Anti-Doping-Ordnung (ADO) des Deutschen Schwimmverbandes in seiner jeweils aktuellsten Fassung. 

Teilnahmeberechtigt sind alle ordentlich und fristgerecht gemeldeten Mannschaften und Vereine. In die Wertung der 

Champions-Tour 2025 gehen nur dafür registrierte Mitgliedsvereine des Deutschen Schwimm-Verbands ein. 

Wertungsklassen: Offen:    Jahrgang 2006 und älter Damen: Weibliche Spieler jeden Alters 

Jugend: Jahrgang 2011 bis 2007 Youngsters: Jahrgang 2012 und jünger 
(Jüngere Spieler dürfen in höheren Altersklassen spielen) 

Die Teams dürfen aus maximal 6 Spieler(inne)n (4 Spieler-innen und 2 Auswechselspieler-innen) bestehen. 
Damen dürfen sowohl in der Damen- als auch in jeder anderen Wertungsklasse spielen. Eine sonstige Doppelmeldung 
von Spielerinnen und Spielern in mehreren Teams ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich und im Vorhinein mit 
dem Veranstalter zu klären. 

Meldeschluss ist der 01. Februar 2025 

Anschrift Ausrichter: DLRG OG Ahaus e.V, Robin Seidenschwanz, robinseidi2809@web.de, Tel: 015234237104 

Meldungen der Mannschaften sind ausschließlich unter Verwendung des offiziellen Meldeformulars durchzuführen. Auf 
der Anmeldung müssen neben Teamname und Wertungsklasse auch der volle Name und das Geburtsdatum jedes Spielers 
eingetragen werden. Die Meldungen sind komplett ausgefüllt per Mail an championstour@aquaball.de und in Kopie an 
robinseidi2809@web.de zu senden. Anderweitig eingereichte sowie spätere Anmeldungen werden nicht für das Turnier 
berücksichtigt! 

Der Ausrichter behält sich vor, nur Anmeldungen von Teams, welche auch für die CT gemeldet sind, anzunehmen. 
Meldegeld: Meldegeld: 35€ für die erste und 25€ für jede weitere Mannschaft eines Vereines. 

Rücknahme von Meldungen: Meldegebühren werden bei Nichtteilnahme nicht erstattet! Sollten Anmeldungen von Teams 

vor dem Turnier zurückgenommen werden, so erhalten die meldenden Vereine nur ihre Unkostenpauschalen und 
Schiedsrichter-Strafen zurück, falls die Abmeldung mindestens fünf Tage vor dem Turnier ordentlich erklärt wurde. 

Bezahlung: Das Meldegeld und die Übernachtungspauschale sind bis Sonntag den 09.02.2025 (Geldeingang) auf das  

Konto der DLRG-Ortsgruppe Ahaus e.V., bei der Sparkasse Westmünsterland, IBAN: DE 774015 4530 0059 0576 04, 

BIC: WELADE3WXXX, Stichwort: „Aquaball CT-25 + Angabe der/s Mannschaftsnamen/s“ zu überweisen. 

Begrenzung: Der Veranstalter behält sich vor, das Teilnehmerfeld bei zu großer Anmeldezahl zu begrenzen. Bei Bedarf 
wird dieses rechtzeitig vor der Anreise bekannt gegeben. Es zählt der Eingang der Anmeldung. Für die CT-25 gemeldete 
Mannschaften werden bevorzugt. Die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften wird auf 34 beschränkt. 

Spielmodus: Geplant sind Gruppenspiele mit Finalspielen. Dies ist aber von der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften 

abhängig, wird vom Ausrichter des Turniers festgelegt und spätestens am Tag der Veranstaltung bekannt gegeben. 

Unterbringung: Als Übernachtungsmöglichkeit wird das Jugendwerk am DLRG Vereinsheim angeboten. (van Delden 

Straße 32, 48683 Ahaus) Die Übernachtungsplätze sind auf 60 Personen begrenzt. Bei Übernachtung muss ein 
Kostenbeitrag in Höhe von 25 € pro Person bezahlt werden. Dieser beinhaltet Frühstück (Sa. und So.) (je 3,50 €) und 

Abendessen (Sa.) (8€), sowie 10€ Grundkosten. 

Eine kurzfristige Abmeldung einzelner Teilnehmer oder Mannschaften verpflichtet den Ausrichter nicht zu einer 
Rückzahlung der bereits gezahlten Kostenbeiträge/Meldegelder. 
Falls vegetarische oder andere Verpflegung gewünscht wird, bitte bis zum Anmeldeschluss angeben. 

Bitte bringt euer Geschirr und Besteck, Luftmatratzen und Schlafsack selbst mit. Wir weisen schon jetzt darauf hin, 
dass in der Unterkunft ein absolutes Rauchverbot gilt.  

 

http://www.aquaball.de/
http://www.aquaball.de/CT/CT-25/Anmeldung_CT25_Ahaus.xlsx


Schiedsrichter: Alle vom DSV ausgebildeten Aquaball-Schiedsrichter mit gültiger Lizenz dürfen Spiele der CT leiten. Die 
Spiele sind nach den aktuellen und offiziellen Wettkampfdefinitionen zu führen. Die Wahl der einzusetzenden Schiedsrichter 
obliegt Veranstalter und Schiedsgericht. Pro Wettkampftag wird den Schiedsrichtern vom Ausrichter eine 
Aufwandentschädigung von min. 5 € ausbezahlt. 

Strafgebühren: Pro angefangenen zwei Mannschaften muss vom meldenden Verein ein Schiedsrichter gestellt werden. Falls 
zu wenig Schiedsrichter von einem Verein gestellt werden, wird eine Strafgebühr von 50 € pro nicht gestelltem Schiedsrichter 
erhoben. Für Teams, die im ersten Jahr an der Champions-Tour teilnehmen, wird keine Strafgebühr erhoben. Strafgebühren, 
die der Ausrichter wegen fehlender Schiedsrichter einnimmt, sind an den Veranstalter weiterzugeben und werden von diesem 
an die eingesetzten Schiedsrichter ausbezahlt. Der Ausrichter einer Veranstaltung hat ebenfalls Strafgebühren zu entrichten, 
falls er nicht die benötigte Anzahl an Schiedsrichtern stellen kann. Sollte ein Schiedsrichter schon vor Ende seines Einsatzes 
den Wettkampf ohne Absprache mit dem Schiedsgericht verlassen, hat er alle für diesen Wettkampf bereits an ihn 
ausbezahlten Gelder an den Veranstalter zurückzugeben und es wird zudem eine Strafgebühr von 30€ fällig. Stehen die 
Schiedsrichter trotz Anmeldung nicht zur Verfügung behält sich der Veranstalter vor die Strafgebühr nachträglich 
einzufordern.  

Eintritt: Am Turniertag herrscht freier Eintritt für alle Aktiven und Gäste. 

Auslosung: Die Auslosung der Gruppen und die Erstellung des Spielplans findet bis spätestens 3 Tage vor dem Turnier 
statt. Termin und Ort der Auslosung werden rechtzeitig bekannt gegeben, die Teilnahme ist den gemeldeten Teams 
freigestellt. Sollte bei einer Veranstaltung ein Verein mit mehr als zwei Mannschaften teilnehmen, so werden Teams bei der 
Auslosung erst für eine andere Gruppe gesetzt, wenn mehr als zwei Teams in eine Gruppe gelost wurden. 

Wertung: Für die Champions-Tour 2025 gemäß den Ausschreibungsbedingungen des DSV.  

Siegerehrung: Die Siegerehrung findet im Anschluss an das Turnier im Hallenbad statt. Eine Teilnahme der Teams wird 
vorausgesetzt. Für die Plätze 1 – 3 werden Ehrenpreise vergeben. Urkunden mit Platzierungen für alle Wertungsklassen. 
Nicht persönlich entgegengenommene Ehrenpreise und Urkunden werden nicht nachgesandt. 

Spielverlauf: Aufgrund des zu erwartenden langen Spieltages möchten wir Euch bitten pünktlich am Beckenrand zu 
erscheinen und die obligatorische Begrüßung vor und Gratulation nach dem Spiel - außerhalb der Spielplanzeit und des 
Beckens vorzunehmen. 

Champions-Tour: Das Turnier zählt zur Gesamtwertung der Champions-Tour 2025. 

Tauglichkeit: Mit Abgabe der Meldung erklärt der Anmelder die Sport- und Wettkampftauglichkeit jedes Spielers. 

Haftung: Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle, Diebstahl sowie Schäden aller Art. 

EU- DSGVO Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen: Mit der Meldung willigt das meldende Team / der 
meldende Verein ein, dass Fotos und Videos von den gemeldeten Sportlern bei dieser sportlichen Veranstaltung und zur 
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in verschiedenen Medien veröffentlicht werden dürfen. 
Gleichzeitig bestätigt der meldende Verein, dass entsprechende Einverständnisse durch die Sportler gegenüber dem Verein 
vorliegen. Der meldende Verein bestätigt mit der Abgabe seiner Meldung, dass er darauf hingewiesen wurde, dass die Fotos 
und Videos der o. g. Personengruppen bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar 
sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die 
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 
Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  
Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform per Mail gegenüber dem Verein DLRG Ortsgruppe Ahaus, Sparte Aquaball 
erfolgen. 

Mit der Meldung einer Mannschaft akzeptiert diese die Teilnahmebedingungen. 

Es wird an die Mannschaften appelliert, den Finalspielen beizuwohnen, auch wenn sie selbst bereits vorher 
ausgeschieden sein sollten! 

 



Information nach EU – DSGVO 
 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen. Mit der Meldung willigt das 
gemeldete Team / der meldende Verein ein, dass Fotos und Videos von den gemeldeten 
Sportlern bei dieser sportlichen Veranstaltung und zur Präsentation von Mannschaften 
angefertigt und veröffentlicht werden dürfen. Dies kann über verschiedene Art und Weise 
geschehen wie zum Beispiel Facebook, Homepage der teilnehmenden Vereine, Zeitung usw. 
Gleichzeitig bestätigt der Meldende, dass entsprechende Einverständnisse durch die Sportler 
gegenüber dem Verein vorliegen. 

 
Der meldende Verein bestätigt, dass er darauf hingewiesen wurde, dass die Fotos und Videos bei 
Veröffentlichung im Internet oder im sozialen Netzwerk weltweit abrufbar sind. Eine Weiterleitung 
und/ oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die 
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden. 

 
Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein, 
DLRG Ortsgruppe Ahaus, Abteilung Aquaball erfolgen. 

 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichen Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 
durch die DLRG Ortgruppe Ahaus nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die 
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. 
Die DLRG Ortsgruppe Ahaus kann nicht dafür haftbar gemacht werden für Art und Form der 
Nutzung durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren 
anschließender Nutzung und Veränderung. 

 
Wir weisen ferner darauf hin, dass trotz eines Widerrufes Fotos und Videos von Personen, 
die Teilnehmer am Turnier sind, im Rahmen der Teilnahme an dieser öffentlichen 
Veranstaltung des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht 
werden dürfen. (Pflege und Wahrung der Vereinsgeschichte / Chronik) 

 
Widerruf ist zu richten an: DLRG Ortsgruppe Ahaus / Aquaball, Drosselweg 33, 48683 
Ahaus, bzw. robinseidi2809@web.de 


